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Musterstatutes der PGH1 festgelegten Prozentsatz der Zu
führung des Nettogewinns insoweit erhöht, daß die bisher 
mögliche Zuführung für 1980 auf der Grundlage von Preisen 
nach dem Stand vom 31. Dezember 1979 (nachfolgend bishe
rige Preise genannt) gewährleistet wird.

(2) Über Anträge gemäß Abs. 1 entscheidet der Rat des Krei
ses, Kreisbauamt, in Abstimmung mit der Abteilung Finanzen.

(3) Reicht die aus der Erhöhung des Prozentsatzes gemäß 
Abs. 1 sich ergebende Zuführung nicht aus die bisher mögli
che Zuführung zu sichern, kann auf Antrag an den Rat des 
Kreises, Abteilung Finanzen, der Differenzbetrag aus dem 
Staatshaushalt gewährt werden.

(4) Ab 1981 gilt das gleiche Verfahren wie für 1980. Die Zu
führung gemäß Abs. 3 wird höchstens in Höhe der Zuführung 
für 1980 gewährt.

§3
(1) Produktionsgenossenschaften des Handwerks, deren 

steuerpflichtiger Gewinn für 1980 sich aufgrund der neuen 
Preise um mehr als 2 % gegenüber dem vergleichbaren steuer
pflichtigen Gewinn 1980 (§ 7 Abs. 1) erhöht, haben den 2 % 
übersteigenden Betrag als Gewinnausgleich an den Rat des 
Kreises, Abteilung Finanzen, abzuführen.

(2) Der gemäß Abs. 1 sich ergebende Betrag des Gewinn
ausgleiches durch Abführung für 1980 ist auch in den folgen
den Jahren zu entrichten.

III.
Private Handwerker und Gewerbetreibende

§4
(1) Privaten Handwerkern und Gewerbetreibenden wird 

auf Antrag aus Mitteln des Staatshaushaltes ein Gewinnaus
gleich durch Zuführung gewährt. Der Ausgleich wird in Höhe 
der Differenz zwischen dem vergleichbaren steuerpflichtigen 
Gewinn 1980 (§ 7 Abs. 1) und dem effektiven steuerpflichtigen 
Gewinn 1980 zu neuen Preisen vorgenommen. Beträge unter 
500 M werden nicht ausgeglichen.

(2) Ab 1981 gilt das gleiche Verfahren wie für 1980. Die Zu
führung wird höchstens in Höhe der Zuführung für 1980 ge- 
gewährt.

§5
(1) Private Handwerker und Gewerbetreibende, deren 

steuerpflichtiger Gewinn sich für 1980 durch das Wirken der 
neuen Preise um mehr als 1 500 M gegenüber dem vergleich
baren steuerpflichtigen Gewinn 1980 (§ 7 Abs. 1) erhöht, ha
ben den 1 500 M übersteigenden Betrag als Gewinnausgleich 
an den Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, abzuführen.

(2) Der gemäß Abs. 1 sich ergebende Betrag des Gewinnaus
gleiches durch Abführung für 1980 ist auch in den folgenden 
Jahren zu entrichten.

§6

(1) Die pauschal festgesetzte Handwerksteuer wird im Zu
sammenhang mit dem Wirken der neuen Preise grundsätzlich 
nicht verändert.

(2) Pauschal besteuerte Handwerker können zur Sicherung 
der bisherigen Einkommen einen Antrag auf Gewinnaus
gleich durch Zuführung gemäß § 4 stellen. Die Gewinnminde
rung ist durch Gegenüberstellung der bisherigen und der 
neuen Preise für Neubauleistungen und Baureparaturen so
wie der Preisveränderungen beim Bezug von Material an
hand der Rechnungen.nachzuweisen.

(3) Pauschal besteuerte Handwerker sind von der Abführung 
des Gewinnausgleiches befreit, soweit die mit den neuen Prei
sen eingetretene Erhöhung der Betriebseinnahmen, abzüglich 
der Mehraufwendungen für Material, nicht mehr als 750 M

1 Anlage zur Verordnung vom 21. Februar 1973 über das Muster
statut der Produktionsgenossenschaften des Handwerks (GBl. I Nr. 14 
Б. 121)

jährlich .beträgt. Übersteigt dieser Betrag 750 M, ist nur der 
750 M übersteigende Betrag als Gewinnausgleich an den Rat 
des Kreises, Abteilung Finarizen, abzuführen.

IV.
Gemeinsame Bestimmungen

§7
(1) Der vergleichbare steuerpflichtige Gewinn 1980 auf der 

Grundlage der bisherigen Preise ist vereinfacht wie folgt zu 
ermitteln:

a) Berechnung des Prozentsatzes des steuerpflichtigen Ge
winnes 1979 im Verhältnis zu den Erlösen 1979 (= Ge
winnprozentsatz 1979)

steuerpflichtiger Gewinn 1979  \
Erlöse 1979 ' 100 /

b) Umrechnung der Erlöse 1980 auf der Grundlage der bis
herigen Preise (Stand vom 31. Dezember 1979)

c) AfTV*endung des Gewinnprozentsatzes 1979 gemäß 
Buchst, а auf die gemäß Buchst, b umgerechneten Erlöse 
1980 (= vergleichbarer steuerpflichtiger Gewinn 1980).

(2) Vermindern sich die Erlöse der PGH, privaten Hand
werker und Gewerbetreibenden ab 1981 gegenüber dem Jahre 
1980 infolge des Ausscheidens von Mitgliedern bzw. Beschäf
tigten, kann der Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, den 
Gewinnausgleich durch Abführung neu festsetzen. Der Ge
winnausgleich durch Zuführung ist ab 1981 herabzusetzeh, 
wenn sich die Leistung je Beschäftigter gegenüber 1980 ver
mindert hat.

(3) Produktionsgenossenschaften des Handwerks, private 
Handwerker und Gewerbetreibende, die einen Gewinnaus
gleich an den Staatshaushalt abzuführen haben, sind berech
tigt, abweichend von § 3 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 die effektiven 
Mehrgewinne aus der Einführung der neuen Baupreise un
ter Berücksichtigung der Erlös- und Kostenveränderungen 
einschließlich der Veränderung der Produktionsfondssteuer 
und des Restgewinnausgleiches nachzuweisen und der Berech
nung des Gewinnausgleiches zugrunde zu legen.

§ 8
(1) Bei PGH, die ab 1. Januar 1980 gebildet werden, bzw. 

privaten Handwerkern und Gewerbetreibenden, die ab die
sem Termin einen Betrieb übernehmen oder neu eröffnen, 
entscheidet der Rat des Kreises über die Höhe eines eventuell 
notwendigen Gewinnausgleiches durch Zuführung in Anleh
nung an die Leistungs- und Einkommensverhältnisse bereits 
bestehender PGH bzw. privater Handwerks- und Gewerbe
betriebe.

(2) Der Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, legt für PGH 
und für private Handwerker und Gewerbetreibende gemäß 
Abs. 1 einen Gewinnausgleich durch Abführung fest, wenn bei 
gleichgelagerten PGH bzw. privaten Handwerkern und Ge
werbetreibenden ein Gewinnausgleich durch Abführung erho
ben wird.

(3) Sind die im Abs. 1 genannten PGH, privaten Handwer
ker und Gewerbetreibenden nach den bestehenden Regelun
gen von der Abführung der Steuern -befreit, so gilt die Be
freiung auch für die Abführung des Gewinnausgleiches.

§9
Produktionsgenossenschaften des Handwerks, private Hand

werker und Gewerbetreibende, die Antrag auf einen Gewinn
ausgleich durch Zuführung aus dem Staatshaushalt gemäß 
den §§ 2, 4 und § 6 Abs. 2 stellen, haben gleichzeitig produk- 
tivitäts- und rentabilitätsfördemde Maßnahmen, insbesondere 
zur
— Rationalisierung,
— Verbesserung der Materialwirtschaft und der Arbeitsorga

nisation,


